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Aufhebung des Aufschließungsgebietes 8.16 
 
 
 

 
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 18.06.1998  
folgende 

 
VERORDNUNG 

 
beschlossen: 
 
Aufgrund der Erfüllung der Aufschließungserfordernisse in Verbindung mit der Verord-
nung des 03.03 Bebauungsplanes „Wassergasse“ wird gemäß § 23 Abs 3 Steiermärki-
sches Raumordnungsgesetz 1974 die Festlegung von Aufschließungsgebiet für das  
Aufschließungsgebiet 8.16 aufgehoben. 
 
Die Ausweisung im 2.0 Flächenwidmungsplan 1992 der Landeshauptstadt Graz erfolgt 
nunmehr als vollwertiges Bauland, „Allgemeines Wohngebiet“, mit einer Bebauungsdichte 
von 0,3 – 1,2. 
 
 

 
Der Bürgermeister: 

 
 

 
(Alfred Stingl) 

 


